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Betrifft 
 
Anregungen gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Beratungsfolge 
 

 

18.11.2014 Bezirksvertretung Münster-Mitte Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Folgende weitere Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen ist eingegangen: 
 
Jahr-Nr. Antragsanliegen Entscheidungszuständigkeit 

(Das Anhörungs- und Beratungsrecht weiterer 
Gremien bleibt unberührt.) 

2014-00209 Es wird beantragt, die vorgesehene 
Sanierung der Eugen-Müller-Straße auf 
Umbau und Sanierung von Kanal und 
Fahrbahn zu beschränken. 

Bezirksvertretung Münster-Mitte  

 
Die Anregung Nr. 2014-00209 wurde an den Rat der Stadt Münster gerichtet, fällt jedoch in die 
Zuständigkeit der Bezirksvertretung Münster-Mitte. Den Mitgliedern des Rates wird die Anregung 
in der Sitzung am 10.12.2014 bekannt gegeben. 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
 
  

 
Vorlagen-Nr.: 
  V/0873/2014/1. Erg. 
Auskunft erteilt: 

Frau Dautzenberg 
Ruf: 

492-3365 
E-Mail: 

Dautzenberg@stadt-muenster.de 
Datum: 

13.11.2014 

Öffentliche Berichtsvorlage 
 
 

V/0873/2014/1 


